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FB FB Bau/Stadtentwicklung  Erstellungsdatum: 17.04.2019 

SB Frau Liemandt  Aktenzeichen 61.24.03 

Betreff: 

Hausnummer für Lindenstraße 8, 8 A-I 

 

Sachverhalt: 
Bezugnehmend auf die Anfrage aus der Ortschaftsratssitzung am 04.04.2019  wurde folgender 
Sachverhalt recherchiert:  
Die benannten  Wohngrundstücke sind in der Gesamtheit über die Lindenstraße erschlossen und 
besitzen jeweils eine getrennte Hausnummerierung, die von der Nummer 8 bis 8 I verteilt wurde. 
Mit der Baugenehmigung für die Rückwärtigen Wohnhäuser war eine fortlaufende Nummerierung nur 
über das an der Lindenstraße anliegende Grundstück Nummer 8 mit. Damit musste eine allgemein 
übliche Unternummerierung mit Buchstabenzusätzen vorgegeben werden. 
Damit sind alle der Nummer 8 folgenden Grundstücke über den Eingangsbereich der Lindenstraße 8 
erschlossen. 
Auf Grund der Unterteilung ist eine ordnungsgemäße Postzustellung möglich. Auf die korrekte 
Darstellung im Adressenfeld ist zu achten. 
Die Postzustellung für die oben genannten Grundstücke erfolgt grundsätzlich über die 
Postdienstleister, dieser ist für die richtige Zustellung der Post verantwortlich. Grundsätzlich kann sich 
nur derjenige, dem die falsche Post zugestellt wird, direkt mit dem Postdienstleister in Verbindung 
setzen (Datenschutz) und eine Reklamation einleiten.  
 
 
 
 
 
 

Anlagen:   
 
 
 

 
 
 
(Dagmar Turian (Matthias Günther) 
Fachbereichsleiter/in Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 Informationsvorlage 2014-2019/Info-268 
Status:  öffentlich 

 

  

Zu beteiligende Gremien 

Sitzungsdatum Gremium  

06.06.2019 Ortschaftsrat Tucheim Information 
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